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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1988

Norm

MRG §2 Abs1 Satz3

Rechtssatz

Die Bindung des Erwerbers einer Liegenschaft an eine Vereinbarung, nach welcher der frühere Eigentümer einem

Mieter das Recht der Untervermietung einer Wohnung eingeräumt hat, kann nicht dadurch beseitigt werden, daß der

frühere Eigentümer dem Mieter noch weitere - möglicherweise ungewöhnliche - Befugnisse einräumte. Entscheidend

ist nur, welches der ihm eingeräumten Rechte der Mieter tatsächlich in Anspruch nimmt.
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